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AHV-RATGEBER

Was eine vorzeitige
Pensionierung bedeutet
Ich bin eine 62-jährige Frau

und habe kürzlich gehört, es

wäre besser, wenn ich 2005

pensioniert würde, da die

vorgezogenen gekürzten AHV-

und Pensionskassenrenten
höher wären als die Renten
bei Pensionierung im ordent-
liehen Rentenalter (2007). Was

sagen Sie dazu?

Gerne nehme ich zu Ihrem An-

liegen Stellung, soweit dies an-

hand Ihrer Angaben möglich ist.

Differenzierte Regelungen für
AHV und Pensionskassen

Ein Entscheid über vorzeitige Pen-

sionierung hängt von zahlreichen
Faktoren ab, beispielsweise von
der Höhe der künftigen Renten,

der Steuerbelastung und den ge-

samten finanziellen Verhältnis-

sen. Eine differenzierte Beurtei-

lung drängt sich auch auf, weil

wegen der unterschiedlichen Fi-

nanzierungsart die Renten von
AHV und Pensionskassen unter-
schiedlich berechnet werden.

AHV: GeneraZZonenübergreifende

Finanzierung im Dmiagevetfa/iren
Die AHV erfasst die ganze Be-

völkerung, also neben Arbeit-
nehmenden auch selbstständig
erwerbende und nicht erwerbs-

tätige Personen in der Schweiz.

Die Finanzierung geschieht im

Umlageverfahren primär durch
die «aktive Generation» und be-

ruht auf starker Solidarität der

Generationen, was oft als Umset-

zung des «Generationenuertrags»

bezeichnet wird. Die sozialpoliti-
sehen Ziele (Bundesverfassung

Art. 112 Abs. 2), beispielsweise

angemessene Deckung des Exis-

tenzbedarfs der Versicherten, be-

dingen zahlreiche weitere Solida-

ritäten. So werden

>- die Renten neben dem Ein-

kommen wesentlich durch die

Beitragsdauer bestimmt,

> bei der Rentenberechnung Gut-

Schriften für Erziehungsarbeit
oder familieninterne Betreuung

angerechnet, ohne dass dafür

Beiträge erhoben werden,
>• die Höchstrenten auf maximal
das Doppelte der Mindestrente

begrenzt, obwohl alle Erwerbs-

einkommen der unbegrenzten

Beitragspflicht unterliegen,
>- die Renten periodisch mindes-

tens der Preisentwicklung an-

gepasst.

Wegen dieser Zielsetzung be-

nötigt die AHV nicht nur Beiträ-

ge von Versicherten und Arbeit-

gebern, sondern auch Beiträge der

öffentlichen Hand, das heisst von
Bund und Kantonen.

Pensionsfcassen: Versichertmgs-

massige Finanzierung im KapZ-

ZaZdecfcungsuerfa/iren

Im Gegensatz zur AHV erfassen

die Pensionskassen grundsätzlich

nur Arbeitnehmende und werden

allein durch die Beiträge der Ver-

sicherten und Arbeitgeber sowie

Zinserträge auf dem Deckungs-

kapital finanziert. Sie erhalten

jedoch keine staatlichen Beiträge.
Während die AHV im Gesetz ab-

schliessend geregelt ist, legt das

UNSER AHV-FACHMANN

Dr. iur. Rudolf Tuor leitet seit

1977 eine kantonale AHV-Aus-

gleichskasse. Er ist mit Pro Se-

nectute in verschiedenen Funk-

tionen verbunden.

Bundesgesetz über berufliche

Vorsorge (BVG) nur Mindest-

anforderungen fest, die eingehal-

ten werden müssen («BVG-Mini-

mum»). Die meisten Pensions-

kassen erbringen darüber hinaus

auch «vor- oder überobligatori-
sehe» Leistungen, die im Kassen-

règlement definiert sind.

Die individuellen Ansprüche

ergeben sich aus dem Leistungs-

ausweis, den die Versicherten

jährlich erhalten. Ist nach Kassen-

règlement eine vorzeitige Pensio-

nierung möglich, erstellen die

Pensionskassen auch Rentenbe-

rechnungen für den vorzeitigen
Rücktritt.

Konsequenzen der unterschied-

Ziehen Finanzierung von AHV
und Pensionskasse

Zentrale Herausforderungen für

Vorsorgewerke wie AHV und Pen-

sionskassen sind insbesondere

die Demografie, also die Ent-

wicklung des Verhältnisses zwi-
sehen Beitragszahlenden und

Rentenberechtigten, sowie die

Teuerung, also die Erhaltung der

Kaufkraft der Renten. Durch die

unterschiedlichen Finanzierungs-

modelle können diese beiden Pro-

blemkreise in unterschiedlicher

Art aufgefangen und wenigstens
teilweise ausgeglichen werden.

Das UmZageuer/a/rren der AHV

> erleichtert den periodischen

Teuerungsausgleich auf Renten,

da mit zunehmender Teuerung
auch das Beitragsvolumen steigt.

Dies führt zu höheren Einnah-

men, womit die Teuerung auf lau-

fenden Renten ausgeglichen wer-
den kann;

> wird stark beeinflusst von

demografischen Veränderungen,
wobei vor allem ein Rückgang
der Beitragszahlenden gegenüber

Rentenberechtigten zu Finanzie-

rungslücken führen kann. Um-

gekehrt kann eine Zunahme der

Beitragszahlenden oder ein Rück-

gang der Rentenberechtigten zu

entsprechender finanzieller Ent-

lastung führen;

>ist von der allgemeinen Zins-

entwicklung beschränkt abhängig,
da im Umlageverfahren keine ho-

hen Deckungskapitalien mit ent-

sprechendem Anlagebedarf benö-

tigt werden. Im AHV-Gesetz ist

zum Ausgleich wirtschaftlicher

und gesellschaftlicher Schwankun-

gen heute ein Reservefonds von
einem Jahresaufwand vorgesehen.

Angesichts der absehbaren Ren-

tenberechtigung der geburtenstar-
ken Jahrgänge 1940-1964 («Pil-

lenknick») und der höheren Le-

benserwartung stellt die Sicherung
des aktuellen Leistungsniveaus
wohl die zentrale Herausforderung
der AHV für die nächsten dreissig

Jahre dar. Wieweit die demografi-
sehe Entwicklung über vermehrte

Erwerbseinkommen kompensiert
werden kann, hängt stark von der

Entwicklung der Wirtschaft und
des Arbeitsmarktes ab.

Das KapiZaZdecfcungsi'er/dZiren

der PertsZortsfeassea

>- ist auf demografische Verände-

rungen wenig empfindlich, wird
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doch grundsätzlich für alle akti-

ven Versicherten ein individuelles

Deckungskapital geäufnet, das

die Grundlage für die Berechnung
der späteren Renten bildet;

ist aber für den Teuerungsaus-

gleich auf Renten kaum geeignet,
da die Renten im aktiven Alter

gleichsam «vorfinanziert» wer-
den. Auch ist die Entwicklung der

Teuerung im Voraus nicht be-

kannt, was als Basis der Finan-

zierung nötig wäre;

ist von der allgemeinen Zins-

entwicklung stark abhängig, sind

doch neben Beiträgen der Ver-

sicherten und Arbeitgeber auch

die Zinserträge auf Deckungs-

kapitalien für die Finanzierung
der Renten entscheidend. Die Ka-

pitalerträge werden denn auch oft
als «dritter Beitragszahler» be-

zeichnet. Lassen sich Zinsausfäl-

le nicht durch höhere Beiträge

ausgleichen, muss sich eine län-

ger dauernde Senkung des Zins-

niveaus denn auch direkt auf

künftige Renten auswirken.

Die Gewährleistung der künfti-

gen Rentenansprüche bildet die

zentrale Herausforderung für Pen-

sionskassen. Je nach der Alters-

struktur der Mitglieder und dem

Deckungsgrad könnten ange-
sichts des Zinsrückgangs der letz-

ten Jahre und der höheren Le-

benserwartung auch Anpassun-

gen im Leistungsplan oder bei der

Beitragsgestaltung von Pensions-

kassen in absehbarer Zeit nötig
werden, wenn dies nicht bereits

geschehen ist.

l/nferecfuecffiche Auswirkungen
Bei Vorbezug der AHV-Rente oder

vorzeitigem Bezug der Pensions-

kassenrente haben die verschie-

denen Rahmenbedingungen un-
terschiedliche Auswirkungen.

Für die AHV-Fenfe ergibt sic/t

daraus Folgendes:

Ein Vorbezug der AHV-Rente ist
heute für ein oder zwei volle Jahre

vor dem ordentlichen Rentenalter

möglich und führt zu «lebens-

länglicher» prozentualer Kürzung
der Rente, was auch für künftige

Teuerungsanpassungen gilt. Die

Kürzung beträgt
a. für Frauen, die zwischen 1942

und 1947 geboren wurden, 3,4%

pro Jahr Vorbezug,
b. für Frauen, die 1948 und spä-

ter geboren wurden, 6,6% pro
Jahr Vorbezug,

c. für Männer generell 6,6% pro
Jahr Vorbezug.

Der Kürzungsbetrag wird sich

wegen der prozentualen Kürzung
im Laufe der Jahre je nach Teue-

rungsentwicklung frankenmässig
erhöhen.

Auch nach dem Rentenvorbe-

zug dauert die AHV-Beitrags-

pflicht bis zum ordentlichen Ren-

tenalter, obwohl die zusätzlichen

Beiträge die Rentenhöhe nicht
mehr beeinflussen.

Bei Bezug der AHV-Rente im
ordentlichen Rentenalter ergeben

sich jedenfalls höhere Leistungen
als bei einem Vorbezug. In ab-

sehbarer Zeit sind keine gesetz-
liehen Änderungen zu erwarten,
die zu grundlegenden Änderun-

gen führen könnten.

ffiasicütliclz der Rente der Pen-

slonskasse sind Insbesondere fol-

gende Aspekte zu beachten:

Die Möglichkeit der vorzeitigen

Pensionierung hängt vom Kas-

senreglement der jeweiligen Pen-

sionskasse ab. Eine frühzeitige
Pensionierung führt grundsätz-
lieh zu tieferen Renten, wobei die

Kürzung durch den konkreten

Leistungsplan bestimmt wird.
Viele Pensionskassen sehen

Überbrückungsrenten bis zum or-

dentlichen Rentenalter vor, damit

auf den Vorbezug der AHV-Rente

verzichtet werden kann. Voraus-

Setzungen und Finanzierung von

Überbrückungsrenten sind im
Leistungsplan geregelt.

Ein früherer Bezug von Ren-

ten der Pensionskasse führt

grundsätzlich zu einer franken-

mässigen Kürzung, die im Ren-

tenalter betragsmässig unverän-

dert bleibt.

Wegen der Zinsentwicklungen
der letzten Jahre und der 2. BVG-

Revision könnte eine Änderung

des Leistungsplanes Ihrer Pen-

sionskasse erforderlich sein. Da-

bei dürfte die Reduktion der für
die Renten massgeblichen Um-

wandlungssätze, die Verzinsung
der Altersguthaben oder weiter-

gehende Anpassungen im vor-
oder überobligatorischen Bereich

im Vordergrund stehen.

Soweit möglich erfolgen An-

passungen bei Pensionskassen

schrittweise. Bei erhöhtem Sanie-

rungsbedarf, etwa bei starker Un-

terdeckung, sind Anpassungen mit
rascher Auswirkung im vor- oder

überobligatorischen Bereich nicht
auszuschliessen. Im Extremfall

könnten sich später tatsächlich ge-

ringere Renten ergeben als bei vor-

zeitiger Pensionierung. Ob und

welche Massnahmen zur Dis-

kussion stehen, hängt von der

jeweiligen Pensionskasse ab.

Zusammenfassung
Ein Vorbezug von Renten hat bei

AHV und Pensionskasse unter-
schiedliche Auswirkungen.

Für Ansprüche gegenüber der

Pensionskasse ist primär abzu-

klären, ob eine Sanierung bevor-

steht und welche Massnahmen

dabei im Vordergrund stehen. Zu-

dem wäre die Möglichkeit eines

vorzeitigen Rentenbezuges und

allfälliger Überbrückungsrenten

zu klären.

Ein Vorbezug der AHV-Rente

wäre vor allem angezeigt, wenn
die Rente zum Lebensunterhalt

benötigt wird. Dabei ist zu beach-

ten, dass bei allfälligem Anspruch

AN UNSERE LESERSCHAFT

Richten Sie Ihre Fragen für
den AHV-Ratgeber bitte an:
Zeitlupe, Ratgeber AHV, Post-
fach 2199, 8027 Zürich.

auf Ergänzungsleistungen zur
AHV (EL) die Kürzung bei Ren-

tenvorbezug ausgeglichen und
damit der Rentenvorbezug auch

für Versicherte in bescheidenen

Verhältnissen ermöglicht wird.
Wird die Rente für den Lebens-

unterhalt nicht zwingend be-

nötigt, wäre eher ein Verzicht auf

Vorbezug der AHV-Rente ange-

zeigt. Dies ergibt sich einerseits

aus der dauernden prozentualen

Kürzung, die sich bei höherer

Teuerung mit der Zeit kaufkraft-

mässig verstärken wird, und an-

dererseits aus der Beitragspflicht
bis zum ordentlichen Rentenalter,

ohne dass dies die Rente noch

beeinflussen kann, sowie aus
steuerlichen Überlegungen (Pro-

gression).
Vor jedem Entscheid über Ren-

tenvorbezug ist abzuklären, ob

andere Mittel zur Überbrückung
bis zum ordentlichen Rentenalter

zur Verfügung stehen, beispiels-
weise Ersparnisse, Leistungen aus

individueller Vorsorge, um die

dauernde Kürzung der AHV-Ren-

te zu vermeiden.

Wie Sie sehen, müssen Ver-

sicherte über den vorzeitigen
Rentenbezug letztlich in jedem
Einzelfall und unter Berücksich-

tigung der individuellen Bedürf-

nisse selber entscheiden.

INSERAT

«Neu» jetzt auch Carello-
Elektromobile zum Leihen!

• führerscheinfrei
• 2 starke Elektro-Motoren

überwinden jede Steigung
bis 30%

• Kabine mit Heizung
• Occasionen ab Fr. 6900.-

Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
Handeisagentur
Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 079 335 49 10

gross / 0 klein (mit und ohne fester Kabine)
Occasionen sind auch lieferbar S/fte ankreuzen und Prospekt anfordern.
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